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 Thema Bearbeiter 

1 Das Tat- oder Schuldinterlokut im Strafprozess – eine Reformperspektive für Deutschland? 

 

 

2 Die Entwicklung bei den materiell-strafrechtlichen Grenzen zulässiger Strafverteidigung 

außerhalb von § 261 StGB seit BVerfGE 110, 226 v. 30.3.2004 

 

3 Die revisionsrechtlichen Konsequenzen der audiovisuellen Aufzeichnung der 

Hauptverhandlung in Strafsachen – Stolperstein für eine Reform? 

 

4 Der „Fall Böhmermann“: Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten (§ 

103 StGB) – Hintergrund zur materiell-rechtlichen Strafwürdigkeit sowie zur 

rechtsstaatlichen Unabhängigkeit der Strafverfolgung im Hinblick auf außenpolitische 

Einflüsse 

 

5 Aktuelle Reformforderungen und -perspektiven der Erweiterung der 

Wiederaufnahmegründe zuungunsten des Angeklagten 

 

6 Überlegungen zur Zukunft der Nebenklagevertretung in Großverfahren aus Anlass des 

Münchener NSU-Strafprozesses 

 

7 Zur Reform des § 81a StPO – Die Aufhebung des Richtervorbehaltes bei der Blutentnahme   

8 Die Zukunft der Tatprovokation eines Unverdächtigen im deutschen Strafverfahren – zur 

Verfassungs- und Europarechtskonformität von BGH(St), Beschl. v. 19.5.2015 − 1 StR 

128/15 im Lichte der Rechtsprechung des EGMR, des BVerfG und des BGH im Übrigen 

 

9 Die eingeschränkte Verlesung der Anklageschrift in Wirtschaftsstrafsachen als 

Revisionsgrund 

 

10 Für und Wider der Ergänzung des § 46 Abs. 2 StGB in der Fassung vom 1.8.2015 – 

politisches Kalkül oder strafprozessual geboten? 

 

11 „Zu viel geopfert?“ – Die Mitwirkung des Verletzten im Strafprozess: Aktuelle Entwicklungen 

und rechtspolitische Perspektiven 

 



12 Bestellung und Entpflichtung des Pflichtverteidigers durch den Angeklagten im Lichte von 

Hauptverhandlung und Revision 

 

13 Die „Panama Papers“ und die Voraussetzungen der strafbefreienden Selbstanzeige im 

Steuerstrafrecht 

 

14 StPO Reform: Zur Erforderlichkeit und Angemessenheit eines „Opening Statement“ der 

Verteidigung zu Beginn der Hauptverhandlung unter Berücksichtigung des fair trial Prinzips  

 

 


